
MASCHINENBRUCH - Wasserkraftanlagen (Ausschluss) - MB49.1-03

Schäden infolge Bruches von Wasserbetriebseinrichtungen einschließlich Druckrohrleitungen (wie
durch Ersaufen, Verschlammen, Vermuren und daraus entstehende Folgeschäden) werden nicht
ersetzt.
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